
 

 

Herausgeber:  
Bundesstadt Bonn, Der Oberbürgermeister, Presseamt, Stadthaus, Berliner Platz 2, 53103 Bonn
 77-24 71, Fax: 9619631, E-Mail: amtsblatt@bonn.de Internet: www.bonn.de       
Erscheinungsweise: Mittwochs nach Bedarf,  
Bezugsquellen: Auskunftsstellen der Stadtverwaltung: Stadthaus, Rathäuser Bad Godesberg, 
Beuel und Hardtberg, Versand erfolgt als PDF-Datei per E-Mail:   77-24 71 

 

 

  

A M TSBLA TT 
DER BUNDESSTADT BO NN 

 

Nummer 619. Februar 202052. Jahrgang

   
 Inhalt Seite
  
 Öffentliche Anerkennung als Träger 

der freien Jugendhilfe 
37

  
 
, 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV 
NRW 2010) in der zurzeit gültigen Fas-
sung 
 

Zustellung von Bescheiden-
(Amt für Soziales und 
Wohnen) 

38

  
 Öffentliche Zustellung nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV 
NRW 2010) in der zurzeit gültigen Fas-
sung 
 

- Zustellung von Bescheiden 
(Ausländeramt) 

38

  
 Inkrafttreten eines Bebauungsplanes  

 
Stadtbezirk Bad Godesberg,-
Ortsteil Hochkreuz 

39

  
 Öffentliche Zustellung nach § 10 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV 
NRW 2010) in der zurzeit gültigen Fas-
sung 
 

- Zustellung von Bescheiden 
(Bürgerdienste) 

40

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV 
NRW 2010) in der zurzeit gültigen Fas-
sung 
 

- Zustellung von Bescheiden
(Bürgerdienste)

 

41

 
Wahlordnung für den Integrationsrat 
der Stadt Bonn 

42

 
 Bekanntmachung der Energie- und 

Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg 
GmbH 

48

 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugend-
hilfeausschuss) der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sit-
zung am 29.01.2020 die gemeinnützige Gesellschaft 
„Känguru –Frühkindliche Bildung gGmbH“ als Träger 
der freien Jugendhilfe nach § 75 Sozialgesetzbuch - 
Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. 2022) - in Verbindung mit § 25 des Ersten 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes - AG KJHG NW - vom 12.12.1990 (GV NRW 
S.664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Oktober 
2008 (GV. NRW. S. 644) öffentlich anerkannt. 

 
Bonn, den 5.2.2020 
 
gez. Udo Stein 
Leiter des Amtes 

  

37 



 

 

BUNDESSTADT BONN 
Der Oberbürgermeister 
 
 

Inkrafttreten eines Bebauungsplanes der 
Bundesstadt Bonn 

 
 

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung 
am 06.02.2020 Folgendes beschlossen: 
 
- Der Bebauungsplan Nr. 6918-1 der Bundesstadt 

Bonn für ein Gebiet im Stadtbezirk Bad Godesberg, 
Ortsteil Hochkreuz, zwischen Johanna-Kinkel-
Straße, Ludwig-Erhard-Allee und der Bestandsbe-
bauung entlang der Kennedyallee bzw. der Franken-
straße ist gemäß § 10 Baugesetzbuch als Satzung 
beschlossen. 

 
Der Bebauungsplan kann während der Öffnungszeiten 
im Amt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion, Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, Aufzug 2, 
Etage 6B (Kundenzentrum Geodaten) eingesehen 
werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan gemäß § 10 des Baugesetzbuches in Kraft. 
 
Hinweise  
 
Sind die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch (BauGB) 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten, kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlan-
gen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die zuvor bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird. 

 
Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Bundesstadt 
Bonn geltend gemacht worden sind. Der die Verlet-
zung begründende Sachverhalt ist darzulegen. 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Bundesstadt Bonn vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bonn, den 11.2.2020 
 
Sridharan 
Oberbürgermeister 
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